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B e k a n n t m a c h u n g 

 

über den Erörterungstermin für die Festsetzung des Überschwemmungsgebiets der Hahle 

 

Der Landkreis Göttingen beabsichtigt, durch Verordnung gem. der §§ 76 und 78 des Wasserhaushalts-

gesetzes (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. 

Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409) geändert worden ist, und § 115 des Niedersächsischen Wasser-

gesetzes (NWG) vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 64), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 

12. Dezember 2023 (Nds. GVBl. S. 289) und Verordnung vom 6. Dezember 2023 (Nds. GVBl. S. 339) 

geändert worden ist, ein Überschwemmungsgebiet für die Hahle festzusetzen. 

Der ursprünglich anberaumte Erörterungstermin wurde kurzfristig abgesagt. Statt des abgesagten Ter-

mins wird der neue Termin für die Erörterung der gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen und 

zu dem Vorhaben ergangenen Stellungnahmen auf 

Donnerstag, den 16.05.2024, 14:00 Uhr, 

in der Mehrzweckhalle in Rollshausen, Mehrzweckraum, 

Kreisstr. 1, 37434 Rollshausen 

anberaumt. 

Die Teilnahme am Erörterungstermin ist jeder oder jedem, deren oder dessen Belange durch die Ver-

ordnung berührt werden, freigestellt. Die Vertretung durch eine Bevollmächtigte oder einen Bevoll-

mächtigten ist möglich. Diese oder dieser muss ihre oder seine Bevollmächtigung durch eine schriftli-

che Vollmacht nachweisen.  

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Ausbleiben einer oder eines Beteiligten/ Betroffenen auch ohne 

sie oder ihn verhandelt und entschieden werden kann, verspätete Einwendungen bei der Erörterung 

und Entscheidung unberücksichtigt bleiben können und das Anhörungsverfahren mit Ablauf der Ver-

handlung beendet ist.  

Kosten, die durch die Teilnahme am Erörterungstermin oder durch die Vertreterbestellung entstehen, 

können nicht erstattet werden. 

Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. Die Teilnahme ist beschränkt auf diejenigen, die sich geäu-

ßert haben, sowie Betroffene. 

Diese Bekanntmachung ist ebenfalls auf der Internetseite des Landkreises Göttingen unter der Rubrik 

„Themen & Leistungen > Umwelt & Tiere > Aktuelles aus dem Bereich Umwelt & Tiere“ verfügbar. 

Im Auftrage 

 

 

gez. Schütte 


